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Das Ausmaß dieses subversiven Vorgehens gegen die DDR wird dadurch 
deutlich, daß von ihr bis Juni 1980 24576 "Ge w a l t a k t e ", davon unter
anderem 2581 "Festnahmen im Grenzgebiet", 1444 "politische V e r d ä c h 
tigungen", 5S0 "Körperverletzungen im Amt" und 15110 "Verurteilun- 
gen aus politischen G r ü n d e n ” registriert und untersucht wurden.

Wegen des völkerrechtswidrigen Wirkens, das außerdem im eklatanten 
Widerspruch zu den im Berliner Vertrag vom 21. 12. 1972 v e r e i n b a r 
ten Grundlaaen der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD steht,
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hat die Regierung der DDR wiederholt die Regierung der BRD aufgefcr- 
dert, die Auflösung der Zentralen Erfassungsstelle der Län d e r j u s t i z 
verwaltungen in Salzgitter und die Einstellung ihrer Tätigkeit zu 
v e r f ü g e n .

Selbst namhafte Politiker, Völkerrechts- und Straf rechtswissenschafi
ler in der BRD haben in der Vergangenheit wiederholt die juristische 
Tragbarkeit der Zentralen Erfassungsstelle der Länderjustizverwaltun- 
gen in Salzgitter und ihre Tätigkeit im Hinblick auf ihre Kollisio
nen mit völkerrechtlichen Vereinbarungen infrage gestellt und dem 
Bundesministerium der Dustiz der BRD entsprechende Veränderungen 
empfohlen« Da seitens der Regierung der BRD bisher nicht einmal A b 
sichtserklärungen zur Einstellung der Tätigkeit gegeben wurden und 
besonders Kreise der CDU/CSU seit längerem die unbedingte Fortset
zung dieser als einer "wichtigen Schaltstelle der Aufdeckung von 
Verletzungen der Menschenrechte in der DD R " ^ fordern, ist im Rahmen 
des verstärkten Strebens des Gegners nach Konfrontation von einer 
ungehinderten Fortführung der subversiven und völkerrechtswidrigen 
Aktivitäten der Zentralen Erfassungsstelle der LänderJustizverwal
tungen in Salzgitter insbesondere gegen das MfS einschließlich 
den Untersuchungshaftvollzug auszugehen. 1

1 Zahlenangabe nach "Ostpolitik", Band I, S. 316

2 Vgl. Wiedmann, Christoph "Rückzug hinter die Grenze?" in 
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